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Merkblatt  

Wahl-, Abstimmungs- und temporäre Plakate 
 

Auszug aus dem 7.4.-2 Reglement über die Nutzung des öffentli-
chen Grunds der Stadt Aarau 
 
 
… 

2. Bewilligungspflicht 
 
§ 2 Grundsatz der Bewilligungspflicht 
1 Jede Nutzung des öffentlichen Grunds, die über den Gemeingebrauch hinausgeht, ist nur mit 
einer Bewilligung (Erlaubnis oder Verleihung) statthaft. 
2 Für dauernde, fest mit dem Boden verbundene Bauten und Anlagen auf oder unter öffentli-
chem Grund ist eine Verleihung erforderlich. 
3 Alle anderen Nutzungen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen und nicht unter  
Abs. 2 fallen, bedürfen einer Erlaubnis. 
 
§ 2a * Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 
1 Das Aufhängen oder Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten (Plakate) auf öffentli-
chem Grund ist ohne Bewilligung zulässig, wenn die kantonalen Anforderungen an die  
Verkehrssicherheit und die zeitlichen Vorgaben für das baubewilligungsfreie Aufhängen  
und Aufstellen eingehalten werden. 
 
2 Nicht zulässig ist das Aufhängen oder Aufstellen von Plakaten 

a) entlang der Rathausgasse, dem Adelbändli, der Metzgergasse, dem Stadthöfli,  
dem Zollrain (südlich ab Einmündung Halden), der Pelzgasse, der Milchgasse,  
der Kronengasse, der Kirchgasse, der Halden, der Golattenmattgasse (inkl. dem Spittelgarten),  
der Laurenzentorgasse, dem Mühlegässli, den Storchengässli, dem Ochsengässli,  
dem Färbergässli, Zwischen den Toren, dem Schlossplatz, dem Graben, der Igelweid,  
der Hinteren Vorstadt sowie auf dem Färberplatz und im Kasinopark; 

b) an Bäumen; 

c) wenn diese einen rechtswidrigen Inhalt aufweisen. 
3 Der Stadtrat kann das Aufhängen oder das Aufstellen von Plakaten weiter einschränken, 
wenn überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 
 
 
SRS 7.4-2 - Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grunds - Stadt Aarau - Erlass-Sammlung 
 
  

https://aarau.tlex.ch/app/de/texts_of_law/7.4-2
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Vorgaben des Kantons Aargau 
 
 

Nach § 49 Abs. 3 BauV dürfen unbeleuchtete Wahl-, Abstimmungs- 
und Veranstaltungsplakate während einer gewissen Zeit im Stras-
senbereich grundsätzlich bewilligungsfrei aufgestellt werden. Die 
nach Privatrecht nötigen Zustimmungen bleiben vorhalten. Es gel-
ten folgende Regelungen: 
 

 
(Quelle: www.ag.ch Wahl- und Abstimmungsplakate) 

 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/wahlen-abstimmungen/wahl-und-abstimmungsplakate/temporaere-plakate-2021-de.pdf
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Siehe auch: Wahl- und Abstimmungsplakate - Kanton Aargau 

 

(Quelle: www.ag.ch Wahl- und Abstimmungsplakate) 

 

https://www.ag.ch/de/themen/staat-politik/wahlen-abstimmungen/wahl-und-abstimmungsplakate
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/wahlen-abstimmungen/wahl-und-abstimmungsplakate/temporaere-plakate-2021-de.pdf

